
Fünf-Punkte  Inst rumentenkast e n

1. Städtisches Ökokonto
Das Umweltamt will:

 − Die „institutionelle Sicherung“ als Alternative zum Flächenerwerb nutzen.

 − Produktionsintegrierte Maßnahmen auf wechselnden Flächen als Ausgleichsmaßnah-
men anerkennen.

 − Biolandbau auf bisher intensiv genutzten Ackerflächen im Schwerpunktgebiet als Öko-
kontomaßnahmen anerkennen, wenn dabei geeignete Maßnahmen zur Förderung der 
Biodiversität durchgeführt werden.

 
2. Flächentausch / Flächenankauf für Naturschutz
Das Umweltamt will:

 − Die Modalitäten für Flächentausch so anpassen, dass hierdurch die Schaffung von 
Ausgleichsflächen innerhalb der Schwerpunktgebiete erleichtert wird.

 − Verstärkt naturschutzfachlich wertvolle Flächen erwerben.

 − Die Aufwertung bereits naturschutzfachlich bedeutsamer Flächen zur Förderung des 
Biotopverbundes anerkennen. 

3. Anreizinstrumente zur Unterstützung freiwilliger Maßnahmen
Das Umweltamt will:

 − Ein unbürokratisches kommunales Förderprogramm zur Beförderung der Artenvielfalt 
und der Biodiversität in Dorf, Feld und Flur einrichten (Anlage von Blühstreifen, natur-
schutzfachlich gewünschte Beweidung, etc.).

 − Eine digitale Plattform zur privaten Finanzierung (Crowdfunding) freiwilliger Umwelt-
leistungen einrichten, die die Zielsetzungen des Entwicklungskonzeptes befördern.

4. Mobilisierung von Fördermitteln
Zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes müssen zusätzliche Mittel mobilisiert und akqui-
riert werden. Das Umweltamt verfolgt dabei folgende Schwerpunktthemen:

 − Beweidungskonzept (z.B. Wanderschäfer)

 − Anbau alter, angepasster Kultursorten, ressourcenschonender Anbau 

 − Verbesserung des Zusammenwirkens zw. Umweltamt / Landwirtschaft / Bevölkerung

5. Werkstätten / Runder Tisch Landwirtschaft
Aus dem umfassenden Portfolio des Entwicklungskonzeptes sollen zunächst folgende Ziele 
vorangetrieben werden:

 − Sicherung der Bodenbrüterbestände

 − Verbesserung der Struktur und der Biodiversität in der Flur

 − Verbesserung des Zustandes der Gewässer



Fünf-Punkte  Inst rumentenkast e n

1. Städtisches Ökokonto
Das Umweltamt wird hierfür folgende erste erforderliche Schritte einleiten:

 − Abstimmung mit Rechtsamt bezgl. institutioneller Sicherung und produktionsintegrier-
ter Maßnahmen. 

 − Anpassung der Satzung der Stadt Nürnberg zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträ-
gen hinsichtlich Bewertung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.

 − Entwicklung und Abstimmung eines Maßnahmenkataloges zur Anerkennung von geeig-
neten Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität im Biolandbau.

 
2. Flächentausch / Flächenankauf für Naturschutz
Das Umweltamt wird hierfür folgende erste erforderliche Schritte einleiten:

 − Mit Kämmerei, Liegenschaftsamt, Landschaftspflegeverband und ggf. weiteren Dienst-
stellen die Modalitäten des Flächentausches klären. (Ziel: Implementierung dieser Bio-
diversitätsstrategie in das Strategische Liegenschaftsmanagement, SIM)

 − Die Anpassung der Satzung der Stadt Nürnberg zur Erhebung von Kostenerstattungs-
beträgen hinsichtlich Aufwertung bereits naturschutzfachlich bedeutsamer Flächen 
vorantreiben. 

 − Optionen für die Bewertung von Ökosystemleistungen bei der Flächenbewertung prüfen.

3. Anreizinstrumente zur Unterstützung freiwilliger Maßnahmen
Das Umweltamt wird hierfür folgende erste erforderliche Schritte einleiten:

 − Einen Katalog förderfähiger Maßnahmen aufstellen.

 − Nach Möglichkeit die digitale Plattform in die Dachstrategie „Digitales Nürnberg“ einbinden.

 − Das Förderprogramm in die zukünftige Biodiversitätsstrategie einbinden.

4. Mobilisierung von Fördermitteln
Das Umweltamt wird hierfür folgende erste erforderliche Schritte einleiten:

 − Kontakt mit AELF, Bauernverband und Erzeugergemeinschaft bezgl. möglicher ge-
meinsamer (Förder)Projekte aufnehmen.

 − Einen Projektantrag zur Schnittstelle Umweltamt / Landwirtschaft / Bevölkerung als 
Teil der zukünftigen Biodiversitätsstrategie prüfen und initiieren.

5. Werkstätten / Runder Tisch Landwirtschaft
Das Umweltreferat und das Umweltamt bieten an:

 − Zur Verstetigung des Dialoges mit der örtlichen Landwirtschaft und zur weiteren Um-
setzung des Entwicklungskonzeptes einen „Runden Tisch“ als regelmäßige Gesprächs-
plattform einzurichten.


